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Über den Tellerrand sehen – Teil 2
Berufl iche Anerkennung von Diätassistenten in Europa und der Welt: 
rechtliche Rahmenbedingungen und Erfahrungen des VDD 

Daniel Buchholz, Neubrandenburg; Evelyn Beyer-Reiners, Essen
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Beleg/Autorenexemplar!
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig und strafbar. 
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.
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Reglementierter Beruf  
Diätassistent – historischer 
Abriss und Situation in 
Deutschland

Der Beruf des Diätassistenten entstand 
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Erste 
Empfehlungen zur Ausbildung gab 
es seit den 1920er Jahren, ein erstes 
Curriculum für die Ausbildung wurde 
1931 vom „Wirtschaftsbund der Di-
ätschwestern“ erarbeitet [2]. 1937 
wurde die Ausbildung und berufliche 
Anerkennung der Diätassistenten in 
Deutschland erstmals staatlich geregelt 
[2, 3]. Nach 1945 wurde die Ausbil-
dung zum Diätassistenten in der DDR 
in den 1950er Jahren wieder aufge-
nommen. Dort zählten Diätassistenten 
zu den so genannten „mittleren medi-
zinischen Fachberufen“ und gehörten 
zu den reglementierten Berufen [4]. 
In Westdeutschland gab es nach dem 
Zweiten Weltkrieg zunächst keine 
einheitlich bundesgesetzlich geregelte 
Ausbildung zum Diätassistenten. Jedes 
Bundesland hatte eigene landesrechtli-
che Regelungen für die Ausbildung 
und Berufszulassung [5, 6]. Daher 
strebte der Berufsverband VDD ab den 
1970er Jahren zum einen eine bundes-
weit einheitliche Ausbildung an, zum 
anderen die Anerkennung als Heilbe-
ruf basierend auf dem Artikel 74 Abs. 
1 Nr. 19 Grundgesetz, welcher „… die 
Zulassung zu ärztlichen und anderen 
Heilberufen und zum Heilgewerbe …“ 
regelt. Das damals zuständige Bun-
desministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit (BMJFG) überprüfte 
entsprechend, ob Diätassistenten den 
Anforderungen an Heilberufe entspre-
chen – mit positivem Ergebnis. Damit 

fiel die Erarbeitung eines neuen, bun-
desweit einheitlichen Berufsgesetzes 
in die Zuständigkeit des BMJFG und 
resultierte im Jahr 1973 im Diätassis-
tentengesetz. Dadurch war die Aus-
bildung nun bundesrechtlich geregelt. 
Diätassistenten in Deutschland zählen 
seitdem zu den reglementierten Be-
rufen [6, 7], was durch das aktuelle 
Diätassistentengesetz (DiätAssG) 
von 1994 bestätigt wurde. 

Reglementierte Berufe 
Bei den reglementierten Berufen 
ist für deren Tätigkeitsaufnahme 
und -ausübung der Besitz einer 
bestimmten Berufsqualifikation 
durch Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften vorgeschrieben. In 
Deutschland sind das z. B. zahl-
reiche Meisterabschlüsse, Rechts-
berufe, Lehrer und Berufe im 
medizinischen Bereich, wie Ärzte, 
Physiotherapeuten, Gesundheits- 
und Krankenpfleger sowie auch 
Diätassistenten  [1]. 

 
Deutschland und  
europäisches Recht
Im Zuge eines zusammenwachsen-
den Europas drängte die Europäi-
sche Gemeinschaft Ende der 1970er 
Jahre darauf, die 1977 beschlossene 
Richtlinie „über die gegenseitige 
Anerkennung der Diplome“ in in-
nerstaatliches Recht umzusetzen. 
Es gelang dem VDD durchzuset-
zen, dass Diätassistenten in diesem 

Dokument berücksichtigt und mit 
dietitian übersetzt wurden, so-
dass theoretisch die Grundlage für 
die Anerkennung im europäischen 
Ausland gegeben war. Faktisch fand 
diese Regelung in den meisten Län-
dern aber keine Anwendung, da die 
Ausbildung damals in Deutschland 
zu kurz (zwei Jahre, seit 1994 sind 
es drei Jahre) und nicht akademisch 
war [8]. Die Bundesregierung re-
agierte jedoch – mit Ausnahme der 
Berufsgruppe der Gesundheits- und 
Krankenpfleger – nicht auf die Auf-
forderung aus Europa [8]. 
An dieser Situation hat sich bis 
heute wenig geändert. Auch die Fol-
geregelungen in Form der Richtlinie 
2005/36/EG sehen keine automa-
tische Anerkennung von Diätassis-
tenten im europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) vor. Allerdings soll die 
Direktive 2005/36/EG überarbeitet 
werden, sodass dies möglich wird. 
Sowohl der europäische Dachver-
band der Diätassistenten (European 
Federation of the Associations of Die-
titans – EFAD) als auch der VDD 
reichten hierzu 2011 umfassende 
Stellungnahmen ein. Ähnliches gilt 
für die berufspolitischen Aktivitäten 
von EFAD im Kontext der European 
Professional Card (EPC), die die An-
erkennung von Berufsabschlüssen 
innerhalb der Europäischen Union 
erleichtern soll [9]. 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
auf die gleichzeitige Verwendung männli-
cher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Die berufliche Anerkennung von in Deutschland qualifizierten Diätassistenten1, die im 
Ausland tätig werden möchten, oder von im Ausland qualifizierten Diätassistenten, die in 
Deutschland tätig werden möchten, ist komplex und stellt die Aus- und Einwanderer oft vor 
eine große Hürde. Trotz eines zusammenwachsenden Europas ist für bestimmte reglemen-
tierte Berufe wie die des Diätassistenten/der Diätassistentin [1] eine automatische berufliche  
Anerkennung nicht möglich. Der vorliegende Beitrag greift diese Problematik auf, indem er 
eine Übersicht über die gesetzlichen Hintergründe für die Anerkennung von Diätassistenten 
innerhalb Europas sowie der Welt gibt sowie Erfahrungen des VDD (Verband der Diät- 
assistenten – Deutscher Bundesverband e. V.) schildert und kritisch reflektiert. 
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Reglementierte Tätigkei-
ten Ernährungstherapie 
und Ernährungsberatung
Neben Diätassistenten sind in 
Deutschland auch Oecotrophologen 
und Ernährungswissenschaftler im 
Bereich der Ernährungstherapie und 
Ernährungsberatung tätig. Sie zäh-
len formal betrachtet nicht zu den 
reglementierten Berufen [10]. Den-
noch können sie im ernährungs-
therapeutischen und präventiven 
Bereich tätig werden, da weder die 
Ernährungsprävention noch die Er-
nährungstherapie in Deutschland 
einem Tätigkeitsvorbehalt unter-
liegen. Diese rechtliche Situation 
hat Auswirkungen auf die ärztli-
che Delegation (BÄK/KBV) und die 
Leistungserbringung im System der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) [11]. 

Situation in Europa

In fast allen Mitgliedsländern von 
EFAD sowie der ICDA (Internatio-
nal Confederation of Dietetic Associ-
ations) gehören Diätassistenten zu 
den reglementierten Berufen. Dies 
wird in den meisten Fällen schon 
am staatlich geschützten Berufstitel 
deutlich, z. B. 
• Diaetologe (AUT2), 
•  dipl. Ernährungsberater HF/FH 

(CH), 
•  Dietitian (GBR, IRE, USA, AUS, 

CAN), 
•  Diététicien (FRA, BEL, CH, CAN),
•  Diyetisyen (TUR),
• Diëtist (NL, BEL) oder aber 
•  Diätassistent (DEU).  

Im Unterschied zu Deutschland ist 
jedoch in vielen europäischen Län-
dern die Ausübung bestimmter Tä-
tigkeiten an den Berufsstatus des 
Diätassistenten gekoppelt. So dürfen 
bspw. in Österreich Nicht-Diätas-
sistenten keine Ernährungsthera-
pie durchführen, sondern lediglich 
Aufgaben in der Prävention über-
nehmen [12]. Da eine Anerkennung 
im europäischen Ausland i. d. R. 
voraussetzt, dass der Bewerber im 
Herkunftsland eine berufsrechtliche 

Anerkennung in dem Beruf besitzt, 
in dem er im Einwanderungsland 
tätig werden möchte, ist der berufs-
rechtliche Status der Diätassistenten 
in Deutschland entscheidend für die 
berufliche Anerkennung im Europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR) [7, 
13]. 

Anerkennung im Ausland

Bei den Gesundheitsberufen existie-
ren derzeit bei Ärzten, Gesundheits- 
und Krankenpflegern, Hebammen 
und Apothekern innerhalb Europas 
automatische Anerkennungsver-
fahren [13]. Alle anderen Berufs-
gruppen wie die Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, MTA-Berufe, aber 
auch Diätassistenten werden case-
by-case geprüft. Die Prüfung basiert 
dabei auf der Richtlinie 2005/36/
EG. Diese recht komplex aufgebaute 
Richtlinie soll die Anerkennung in-
nerhalb des EWR vereinfachen.  

Für in Deutschland qualifizierte Di-
ätassistenten sowie die genannten 
weiteren Gesundheitsfachberufe ist 
die berufliche Anerkennung meist 
mit hohen Auflagen verbunden  
(z. B. dem Absolvieren mehrerer Se-
mester in einem Studiengang) oder 
auch gar nicht möglich. Hauptgrund 
hierfür ist, dass die Ausbildung zum 
Diätassistenten in Deutschland nicht 
im so genannten tertiären Bereich 
(Bildungseinrichtungen, die an die 
Sekundarstufe II anschließen und 
deren Abschluss voraussetzen, z. B.  
Universitäten, Fachhochschulen) 
angesiedelt ist. 

Diese Situation wird auch durch 
die vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) in 
Auftrag gegebene GesinE-Studie 
deutlich, in der die Ausbildung aus-
gewählter Gesundheitsfachberufe 
in Deutschland mit der Ausbildung 
in Frankreich, Großbritannien, den 
Niederlanden und Österreich ver-
glichen wurde. Den Ergebnissen der 
Studie zufolge wird die Qualifikation 
zum Diätassistenten in Deutschland 
im Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR) auf Stufe 4, in Frankreich 

auf Stufe 5 und in allen anderen 
Vergleichsländern auf Stufe 6 einge-
ordnet. Dies trifft jedoch nicht nur 
für die Diätassistenten zu, sondern 
für alle bundesrechtlich geregelten 
Gesundheitsfachberufe in Deutsch-
land. Eine Ausnahme bilden ledig-
lich die Berufsgruppen, die von der 
so genannten Modellklausel erfasst 
sind und daher auch im tertiären 
Bereich ausgebildet werden können. 
Allerdings verweisen die Autoren 
der Studie auch darauf, dass trotz 
der Verortung der Gesundheitsbe-
rufe auf EQR-Stufe 4 (• Tabelle 1),  
die deutsche Ausbildung in den Ge-
sundheitsfachberufen „nicht un-
terbewertet werden sollte“ [14], 
in dem Sinne, dass sie eine ver-
gleichbare Qualität aufweist.  
 

Modellkausel
Der Deutsche Bundestag hat 
2009 für einige Gesundheits-
fachberufe eine sog. Modell-
klausel in die jeweiligen Berufs-
gesetze eingebracht. Diese soll 
den Ländern eine grundständige 
Hochschulausbildung parallel 
zur Fachschulausbildung ermög-
lichen. Die Modellausbildungen 
sind auf acht Jahre begrenzt (bis 
31.12.2017) und betreffen den 
theoretischen und praktischen 
Unterricht (2 900 Std.), nicht je-
doch die praktische Ausbildung 
(1 600 Std.). Die Modellstu- 
diengänge werden evaluiert, die 
Ergebnisse sollen danach dem 
Bundestag vorgelegt werden.
(Beschluss des Bundestages 
mit Zustimmung des Bundes-
rates, Drucksache 690/09 vom 
28.08.09)

 
 
Dennoch ist nach den derzeitigen 
Erfahrungen des VDD die beruf-
liche Anerkennung und damit die 
Berufsausübung ohne Probleme in-
nerhalb der EU bzw. des EWR nur 
in Österreich sowie der Schweiz 
möglich, außerhalb des EWR nur in 
der Türkei3. 
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Auswanderung von  
Diätassistenten –  
Erfahrungen des VDD

Im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 
zum Juni 2014 gingen beim VDD 
elf Anfragen von in Deutschland 
qualifizierten Diätassistenten ein, die 

im Ausland tätig werden wollten. 
Angaben zu der absoluten Anzahl 
von Anerkennungsverfahren von in 
Deutschland qualifizierten Diätassis-
tenten im Ausland waren nicht ver-
fügbar, liegen vermutlich aber höher. 
Fünf der elf Diätassistenten wollten 
in der Türkei tätig werden, zwei in 
Österreich, zwei in den USA und je 
eine in Dubai und Australien. Die 
Anfragen der Auswanderer bezo-
gen sich im Wesentlichen darauf, ob 
und wie die Anerkennung möglich 
ist, wo die berufliche Anerkennung 
im Auswanderungsland erfolgt 
sowie welche Dokumente erforder-
lich sind. In diesen Fällen versucht 
der VDD die nötigen Informationen 
bereitzustellen, was aber aufgrund 

der unterschiedlichen Regelungen 
in den Einwanderungsländern nicht 
immer möglich ist. Zudem versucht 
der VDD, Kontaktpersonen in den 
jeweiligen Einwanderungsländern 
zu vermitteln. Wenn nötig, erstellt 
er zudem ein Empfehlungsschreiben 
in englischer Sprache, welches die 
Auswanderer den anerkennenden 
Behörden vorlegen können. Inhalte 
dieses Schreiben sind: 
Inhalte und gesetzliches Regelungs-
muster der Ausbildung in Deutsch-
land, die Mitgliedschaft des VDD 
bei EFAD und der ICDA sowie der 
Verweis auf die Richtlinie 2005/36/
EG, in der die Ausbildung zum Di-
ätassistenten explizit berücksichtigt 
wird. 

2  Folgende Länderkürzel werden verwendet: 
AUT = Österreich, CH = Schweiz, GBR = England,  
IRE = Irland, AUS = Australien, CAN = Canada,  
FRA = Frankreich,  BEL = Belgien, TUR = Türkei,  
NL = Holland, DEU = Deutschland

3   Einschränkend muss hinzugefügt werden, 
dass der VDD dies nur soweit beurteilen 
kann, wie ihm Fälle von Anerkennungsver-
fahren in anderen Ländern bekannt sind.

Niveaustufe 
(EQR) Deutschland Frankreich Großbritannien Niederlande Österreich

4 Diätetik 
Ergotherapie
Hebammenkunde
Logopädie
MTAF
MTLA
MTRA
Orthoptik
Physiotherapie
Pflege

5 Diätetik 
MTLA
MTRA
Physiotherapie

Pflege Pflege

6 Ergotherapie*
Hebammenkunde*
Logopädie*
Physiotherapie*
Pflege*

Ergotherapie
Logopädie
Pflege

Diätetik 
Ergotherapie
Hebammenkunde
Logopädie
MTAF
Orthoptik 
Pflege

Diätetik 
Ergotherapie
Hebammenkunde
Logopädie
MTAF
MTLA
MTRA
Orthoptik 
Physiotherapie
PTA
Pflege*

Diätetik 
Ergotherapie
Hebammenkunde
Logopädie
MTLA
MTRA
Orthoptik
Physiotherapie
Pflege*

Tab. 1:  Vereinfachte und gekürzte Darstellung zum EQR-Niveau der Abschlüsse in den Gesundheitsberufen in den  
Vergleichsländern der GesinE-Studie ([14] S. 41)

Legende: 
MTAF : Medizinische technische Assistenz – Funktionsdiagnostik; MTLA: Medizinische technische Laborassistenz; MTRA: Medizinisch technische 
Radiologieassistenz; PTA: Pharmazeutisch technische Assistenz 
* tertiärer Bildungssektor; betrifft in Deutschland die Berufe, die von der Modellklausel erfasst sind
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Von der Diätassistentin zur Diyetisyen – Auswandern in die Türkei 

Ein Erfahrungsbericht von Yelda Özel Dağcı

Im Jahr 2007 schloss ich eine Ausbildung als Di-
ätassistentin in Ulm ab. Direkt im Anschluss an 
meine Ausbildung wurde ich an der Universität 
Hohenheim im Institut für Ernährungsmedizin 
tätig. Aufgrund meiner türkischen Wurzeln 
absolvierte ich bereits während meiner Aus-
bildung ein Praktikum als Diätassistentin in 
der Türkei. Während eines Urlaubs in Istanbul 
lernte ich dann meinen heutigen Ehemann 
kennen. Dies war auch der ausschlaggebende 
Punkt, in die Türkei auszuwandern.

Das Führen der Berufsbezeichnung Diyetisyen 
setzt in der Türkei ein vierjähriges universitäres 
Studium voraus. Auf meine Anfrage empfahl 
mir der türkische Berufsverband einen Antrag 
auf Anerkennung beim türkischen Hochschulrat 
zu stellen. Da in Deutschland die Ausbildung zur Diätassistentin nicht-akademisch angelegt ist, wurde mir dort 
zunächst eine Absage erteilt. Aufgrund der Tipps und der Unterlagen, die mir der Berufsverband VDD zu Verfü-
gung stellte, wandte ich mich schließlich an das Bildungsministerium in Istanbul. Dort wurde ich dann – ohne 
weitere Auflagen – als Diyetisyen anerkannt, da die Kompetenzen, die in der deutschen Ausbildung vermittelt 
werden, weitestgehend deckungsgleich mit denen der türkischen Ausbildung sind.

Von der Nutritionist Dietetician zur Diätassistentin – Einwandern aus Rumänien

Ein Erfahrungsbericht von Ana O. Feldman

Im Jahr 2011 schloss ich das dreijährige Studium mit dem Bachelor-Grad „Licentiat in Nutritie si Dietetica“ in Ru-
mänien ab. Meine ersten Praxiserfahrungen unmittelbar nach dem Studium sammelte ich im Jahr 2011 in einer 
Adipositas-Tagesklinik der Universität Valencia, Spanien. Im Jahr 2012 folgte ein weiteres Praktikum in Wien.
Ende 2012 wurde meinem Mann eine Stelle in Deutschland angeboten und wir beschlossen beide, nach 
Deutschland auszuwandern. Da ich nicht wusste, wie die Anerkennung als Diätassistentin in Deutschland 
funktioniert, wandte ich mich an den Berufsverband VDD. Dieser stand mir mit wichtigen Informationen zur 
Verfügung und teilte mir mit, wie ich die zuständige Behörde finde. Weiterhin erhielt ich ein Empfehlungs-
schreiben, in dem die Gleichwertigkeit meiner Ausbildung aus Rumänien mit der in Deutschland festgestellt 

wurde. So konnte ich die notwendigen Schritte 
zielgerichtet in Angriff nehmen.

Als Anfang 2013 meine Unterlagen komplett 
waren, reichte ich diese bei der zuständigen 
Behörde ein und erhielt ohne weitere Auflagen 
meine staatliche Anerkennung als Diätassisten-
tin. Danach besuchte ich verschiedene Fortbil-
dungen in Deutschland. Seit einigen Monaten 
arbeite ich als Diätassistentin im Ernährungs-
team des Zentrums für Prävention und Ernäh-
rung am Krankenhaus Barmherzige Brüder in 
München. Noch in diesem Jahr möchte ich den 
Zertifikatskurs Ernährungsfachkraft Allergolo-
gie beim Deutschen Allergie- und Asthmabund 
(DAAB) absolvieren.
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Daneben sollten sich die Auswanderer 
weitere zentrale Fragen stellen, die in  
(• Übersicht 1) dargestellt sind.  
 
Nach den Erfahrungen des VDD tre-
ten folgende Probleme häufig auf:
1.  Falsche Übersetzung der Unterla-

gen. Bspw. wird „Diätassistent“ 
häufig falsch mit „diet-assistant“ 
statt „dietitian“ übersetzt.

2.  Kein Mitglied im VDD. Der VDD 
ist als einziger Verband Deutsch-
lands sowohl bei der EFAD als 
auch der International Confedera-
tion of Dietetic Associations (ICDA) 
vertreten, was insbesondere bei 
Anerkennungsverfahren im an-
gelsächsischen Raum von großer 
Wichtigkeit ist.

3.  Auswanderer wenden sich an 
den VDD, nachdem sie einen un-
günstigen/ablehnenden Bescheid 
erhalten haben. Nach den Erfah-
rungen des VDD stellt es sich als 
schwierig dar, nach einer Ableh-
nung aktiv zu werden und die 
Wiederaufnahme eines Anerken-
nungsverfahrens zu erwirken. 

Der derzeitige Stand der hier zu-
grunde gelegten Anerkennungs-
verfahren ist wie folgt: Die zwei 
Auswanderer nach Österreich und 
die fünf Auswanderer in die Türkei 
wurden ohne Probleme und weitere 
Auflagen anerkannt. Das Anerken-
nungsverfahren des Auswanderers 
nach Dubai ist noch offen, wobei 
dieser Auswanderer sich erst nach 
einem ersten ablehnenden Bescheid 
an den VDD wandte; das Verfahren 
wurde jedoch wieder aufgenom-
men. Ein Auswanderer in die USA 
erhielt einen ablehnenden Bescheid. 
Er wandte sich erst an den VDD, 
nachdem er die Ablehnung erhalten 
hatte. Zu den noch laufenden Aner-
kennungsverfahren der Auswanderer 
in die USA und nach Australien lie-
gen noch keine Rückmeldungen vor. 
 

Einwanderung von  
Diätassistenten –  
Erfahrungen des VDD 
Grundsätzlich bestehen für die meis-

ten Anfragen von Diätassistenten 
aus dem Ausland zwei Möglichkei-
ten der Anerkennung in Deutsch-
land, die unabhängig voneinander 
zu betrachten sind. Da in den ande-
ren Ländern der Welt Diätassisten-
ten auf dem tertiären Sektor aus-
gebildet werden, besteht zum einen 
die Möglichkeit der Anerkennung 
des Hochschulabschlusses bzw. der 
Hochschulabschlüsse und zum an-
deren die Möglichkeit der berufs-
rechtlichen Anerkennung. 

Die Anerkennung von Hochschulab-
schlüssen kann relevant sein, wenn 
Einwanderer einen weiterführen-
den Studiengang belegen oder in 
der Forschung tätig werden möch-
ten. Informationen hierzu stellt 
die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) bereit. Die 
berufsrechtliche Anerkennung er-
folgt basierend auf der Richtlinie 
2005/36/EG bzw. dem Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz (BQFG). 
Die berufsrechtliche Anerkennung 
ist notwendig, um als Diätassis-
tent in Deutschland tätig werden zu 
können. Sie setzt voraus, dass der 
Bewerber im Herkunftsland als Di-

ätassistent anerkannt ist. Weiterhin 
sind ausreichende Deutschkennt-
nisse nachzuweisen (i. d. R. Niveau 
B2 des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens).

Bei berufsrechtlichen Anerken-
nungsverfahren werden die Inhalte 
der Ausbildung im Herkunftsland 
mit den Inhalten der Ausbildung in 
Deutschland nach dem Diätassis-
tentengesetz verglichen. Die Aner-
kennung erfolgt in den zuständigen 
Behörden (meist den Regierungsprä-
sidien) der Bundesländer. Berufsver-
bände wie der VDD sind nicht in das 
Anerkennungsverfahren involviert. 
Bestehen Differenzen zwischen den 
Ausbildungsinhalten im Herkunfts-
land und dem Diätassistentenge-
setz, müssen von den Bewerbern 
Auflagen erfüllt werden, die im § 2, 
Absatz 2 DiätAssG näher geregelt 
sind, wie z.B. einen Anpassungs-
lehrgang, Nachprüfungen einzelner 
Themengebiete oder eine komplette 
Nachprüfung nach Diätassisten-
tengesetz. Nach den Erfahrungen 
des VDD sind trotz der bundesweit 
gleichen gesetzlichen Regelungen 
zur Anerkennung die Ergebnisse 

ÜBS. 1:  ZENTRALE FRAGEN, WENN DIE BERUFSAUSÜBUNG IM AUSLAND 
GEPLANT WIRD  

 
 
•  Benötige ich für die angestrebte Tätigkeit im Ausland die berufs-

rechtliche Anerkennung? 
I. d. R. ist die berufsrechtliche Anerkennung nur dann nötig, wenn die 
angestrebte Tätigkeit direkten Patienten- bzw. Klientenkontakt bein-
haltet. Für Tätigkeiten in der Forschung, Lehre oder in der Wirtschaft ist 
eine berufsrechtliche Anerkennung meist nicht erforderlich. 

•  Spreche ich die Sprache des Einwanderungslandes fließend?  
Die berufsrechtliche Anerkennung in einem reglementierten Beruf 
setzt i. d. R. voraus, dass die Landessprache fließend gesprochen wird, 
da z. B. Diätassistenten die nationale Gesetzgebung und Patientenak-
ten verstehen müssen und i. d. R. Beratungsgespräche in der Landes-
sprache durchführen. 

•  Habe ich beglaubigte Übersetzungen der für die Anerkennung 
relevanten Dokumente?  
Für die berufsrechtliche Anerkennung müssen die relevanten Doku-
mente in die jeweilige Landesssprache übersetzt und die Übersetzun-
gen beglaubigt werden. Wichtig ist, dass die Übersetzung korrekt ist. 
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der Anerkennungsverfahren recht 
unterschiedlich. So kann es sein, 
dass z.B. die Anerkennung eines in 
Polen qualifizierten Diätassistenten 
in einem Bundesland ohne Auflagen 
erfolgt und in einem anderen zu-
sätzliche Praktika verlangt werden. 
Im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 
zum Juni 2014 erreichten den VDD 
insgesamt 41 Anfragen von Per-
sonen, die in Deutschland als Di-
ätassistent tätig werden wollten. 
Davon kamen sechs aus den USA, 
zwei aus Kanada, 24 aus Ländern 
Europas (hier insbesondere Spa-
nien, Griechenland, Portugal, Polen 
und Rumänien), vier aus Pakis-
tan, drei aus Indien, eine aus Af- 
ghanistan und eine aus Ägypten.  
Alle Anfragen wurden schriftlich 
per E-Mail und in englischer Spra-
che gestellt. Die meisten potenziellen 
Einwanderer fragten nach dem wo 
und wie der beruflichen Anerken-
nung. 37 der Interessenten (ca. 90 %) 
hatten im Herkunftsland eine staat-
liche Anerkennung als Dietitian, Die-
tista, Diyetisyen, Diaetetikus etc., also 
eine Ausbildung, die berufsrechtlich 
und inhaltlich dem Diätassistenten 
entspricht, absolviert. 35 der Inter-
essenten (ca. 85 %) wollten als Di-
ätassistent tätig werden und sechs 

im Bereich der Forschung. Diese 
sechs Diätassistenten konnten zum 
Zeitpunkt der Anfrage keine oder 
nur unzureichende Deutschkennt-
nisse nachweisen. Daher wäre die 
berufsrechtliche Anerkennung nicht 
möglich gewesen, die jedoch für die 
Aufnahme einer Tätigkeit in der For-
schung auch nicht notwendig ist. 
Ihnen wurde mitgeteilt, dass die An-
erkennung der Hochschulabschlüsse 
sinnvoll sein könnte. Von den ver-
bleibenden 35 Interessenten konn-
ten zum Zeitpunkt der Anfrage 32 
keine ausreichenden Deutschkennt-
nisse nachweisen, vier hatten zudem 
keine berufsrechtliche Anerkennung 
im Herkunftsland. Folglich wurde 
ihnen abgeraten, die berufliche An-
erkennung zum Diätassistenten zu 
beantragen, da diese nicht erfolg-
versprechend gewesen wäre. Bei den 
Interessenten aus Ländern, die nicht 
Mitglied des EWR sind, wurde zu-
sätzlich darauf hingewiesen, dass die 
Anerkennung nicht basierend auf 
der Direktive 2005/36/EG erfolgt, 
aber dennoch möglich ist; in der 
Regel nimmt sie eine längere Zeit in 
Anspruch als bei Interessenten aus 
Ländern des EWR. Letztlich wur-
den im Zeitraum vom 01.01.2013 
bis Juni 2014 drei Anerkennungs-

verfahren in zwei Bundesländern 
(Bayern und Baden-Württemberg) 
vom VDD erfolgreich begleitet. 

Probleme und Kritik an 
der derzeitigen Regelung 
Die berufliche Anerkennung von in 
Deutschland qualifizierten Diätas-
sistenten im Ausland sowie die von 
im Ausland qualifizierten Diätas-
sistenten in Deutschland sind aus 
Sicht des VDD unzureichend gere-
gelt. Wünschenswert wäre daher 
eine automatische Anerkennung 
von Diätassistenten innerhalb Euro-
pas. Dies setzt aber voraus, dass für 
die Ausbildung zum Diätassistenten 
auf europäischer Ebene Mindestan-
forderungen definiert und gesetzlich 
geregelt werden. Zwar wurden von 
EFAD Mindestkompetenzen definiert 
[15, 16], diese wurden bisher jedoch 
nicht gesetzlich verankert. 
Die Probleme bei der Anerkennung 
im Ausland beruhen nach den Er-
fahrungen des VDD darauf, dass die 
Ausbildung hierzulande nicht auf 
Hochschulebene erfolgt. Die einset-
zende Akademisierung der Diätas-
sistenten in Deutschland ist daher 
auch im Hinblick auf die europäi-
sche bzw. internationale berufliche 
Anerkennung ein wichtiger Schritt4. 
Zudem ist die Berufsbezeichnung 
Diätassistent problematisch. Sie 
impliziert – nicht nur im Ausland 
– eine assistierende Tätigkeit, was 
im Hinblick auf die Tätigkeitsfelder 
von Diätassistenten in Deutsch-
land sowie im Hinblick auf die ge-
setzlichen Grundlagen der Ausbil-
dung jedoch nicht zutrifft und bei 
akademisch qualifizierten, auch 
promovierten Diätassistenten aus 

Vorabprüfung der Antragsunterlagen

Da, wie im Text ausgeführt, der VDD nicht im Anerkennungsverfah-
ren involviert ist und Anerkennungsverfahren in den verschiedenen 
Bundesländern unterschiedlich verlaufen können, bietet der Be-
rufsverband seit zwei Jahren die Möglichkeit an, die Zeugnisse von 
Einwanderern zu prüfen. Die Prüfung erfolgt dabei verbandsintern 
anhand beglaubigter Kopien der Bewerber, deren Inhalte mit den 
gesetzlichen Grundlagen der Ausbildung nach dem Diätassistenten-
gesetz abgeglichen werden. Hierauf basierend wird dann ein Emp-
fehlungsschreiben formuliert, in dem der VDD mit dem Hinweis, 
dass die Anerkennung bei den Bundesländern erfolgen muss, dem 
Antragssteller eine Einschätzung der von ihm absolvierten Ausbildung 
mitteilt. Dieses Empfehlungsschreiben kann von den Antragsstellern 
mit den relevanten Unterlagen bei den zuständigen Behörden einge-
reicht werden. Die Erfahrung der mit dieser Vorgehensweise begleite-
ten drei Antragssteller zeigte, dass zwei Anerkennungsverfahren (USA 
und Rumänien) ohne Probleme verliefen und bei dem Antragsteller 
aus Polen, wie vom VDD empfohlen, lediglich die Auflage gemacht 
wurde, ein dreimonatiges Praktikum zu absolvieren. 

4  Die Hochschule Fulda bietet seit dem Win-
tersemester 2013/2014 einen dualen Stu-
diengang für Diätassistenten an und die 
Hochschule Neubrandenburg seit dem Som-
mersemester 2014 den verkürzten, additiven 
Bachelor-Studiengang „Diätetik“ für Diätas-
sistenten. Beide Studiengänge schließen mit 
dem „Bachelor of Science in Diätetik“ ab und 
richten sich explizit an Diätassistenten bzw. 
Diätetik-Schüler.
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dem Ausland auf Unverständnis 
stößt. Ebenso problematisch stellt 
sich die Situation dar, dass in den 
Ausführungsbestimmungen eini-
ger anerkennender Landesbehörden 
Prüfungsleistungen und Praktika 
verlangt werden, die in keiner Weise 
mit den heutigen Kernaufgaben von 
Diätassistenten korrelieren. Hier 
wird der Modernisierungsbedarf des 
Diätassistentengesetzes 1994 deut-
lich, welches die Vergleichsgrund-
lage für die Anerkennungsverfahren 
darstellt. 

Für Einwanderer ist es auf den ers-
ten Blick nicht immer ersichtlich, 
ob sie die berufliche Anerkennung 
zum Diätassistenten benötigen oder 
eine Gleichwertigkeitsprüfung der 
akademischen Abschlüsse (z. B. Er-
nährungswissenschaft) oder aber 
Weiterbildungen wie die zum Ernäh-
rungsberater/DGE. Die vielen Qua-
lifikationen und Berufsgruppen im 
Bereich der Ernährungsberatung und 
Ernährungstherapie in Deutschland 
stellen Einwanderer damit vor eine 
weitere Herausforderung. Hieran 

anknüpfend stellt sich aus Sicht des 
VDD die Frage, ob diese Situation in 
Deutschland eines grundsätzlichen 
Umdenkens bedarf. So sollte darüber 
nachgedacht werden, wie die Berufs-
gruppen, die in der Ernährungsthe-
rapie und Ernährungsberatung tätig 
sind, im Sinne einer gemeinsamen ge-
setzlichen Regelung unter einem Be-
rufstitel vereinheitlicht werden kön-
nen. Dies würde sicherlich nicht nur 
zu einer Vereinfachung für Einwan-
derer bzw. Auswanderer führen, 
sondern auch für die Bevölkerung in 

Informationsquelle Internetadresse

Webseite der 
European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)
enthält Links zu den Mitgliedsverbänden der EFAD, die (teilweise)  
Informationen für einwandernde Diätassistenten zur Verfügung stellen
Sprache: Englisch

www.efad.org/everyone

Webseite der
International Confederation of the Dietetic Associations (ICDA)
enthält Links zu den Mitgliedsverbänden der ICDA, die (teilweise)  
Informationen für einwandernde Diätassistenten zur Verfügung stellen
Sprache: Englisch

www.internationaldietetics.org

Englischsprachige Webseite des 
Verbandes der Diätassistenten VDD (German Dietitian Association)
Hinweise zur Anerkennung von Diätassistenten in Deutschland
Sprache: Englisch

www.vdd.de/index.php?id=123

Link zur pdf-Datei der 
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of  
7 September 2005 on the recognition of professional qualifications
In Annex II findet sich auf Seite 55 der Hinweis „Diätassistent/in (dietitian)“
Sprache: Englisch – ist in allen europäischen Sprachen verfügbar

http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF

Link zur
Übersicht über alle reglementierten Berufe der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union  
Sprache: Deutsch – ist in allen europäischen Sprachen verfügbar

http://ec.europa.eu/internal_market/ 
qualifications/regprof/index.cfm? 
fuseaction=regProf.index&lang=de

Webseite 
Anerkennung in Deutschland
Informationen zur beruflichen Anerkennung (inkl. Hinweise zu den  
anerkennenden Behörden) und Anerkennung von Hochschulabschlüssen
Sprache: Deutsch – ist auch in Englisch verfügbar

www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de

Webseite der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)
Informationen zur Anerkennung von ausländischen Hochschulabschüssen 
und teilweise zur Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland
Sprache: Deutsch 

www.kmk.org/zab

Tab. 1: Relevante Links für ein- und auswandernde Diätassistenten/innen aus Europa und der Welt
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Deutschland den Verbraucher- und 
Patientenschutz verbessern. 
In • Tabelle 1 sind nützliche Links 
für alle zusammengestellt, die sich 
als Ernährungsfachkraft mit dem 
Thema Aus- bzw. Einwanderung 
beschäftigen.
 

Daniel Buchholz MPH
EFAD/ICDA Delegierter VDD
Hochschule Neubrandenburg –  
University of Applied Sciences
FB AL | Studiengang Diätetik
Brodaer Str. 2
17033 Neubrandenburg
E-Mail: buchholz@hs-nb.de

Evelyn Beyer-Reiners 
Geschäftsführerin VDD
Susannastr. 13
45136 Esssen
E-Mail: Evelyn.Beyer-Reiners@vdd.de
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WFP und Steffen Henssler  
gemeinsam gegen den Hunger

Die UN-Organisation bekämpft den Hunger - weltweit
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Eine Schulmahlzeit des 
UN World Food Programme 
(WFP)  kostet nur 20 Cent
und ermöglicht Millionen 
Kindern zur Schule zu gehen: 
wfp.org/de 

„Essen ist ein großer Teil 
meines Lebens. Millionen 
fehlt das Essen zum Überleben. 
Wir können helfen!“ 
Steffen Henssler, 
TV-Koch und Restauranttester
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